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 Veröffentlicht am 23.11.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

33 Bewertungsrecht

Norm

BAO §186 Abs3;

BAO §24 Abs1 litd;

BewG 1955 §3;

Rechtssatz

Betreibt eine Mitunternehmergemeinschaft einen Gewerbebetrieb in dessen Rahmen ein nur einem Mitunternehmer

gehörendes, als Betriebsgrundstück bewertetes Grundstück in Verwendung steht, dann rechtfertigt § 24 Abs 1 lit d

BAO nicht, auch den Einheitswert des Betriebsgrundstückes allen Mitunternehmern zuzurechnen. In einem solchen

Fall ist das Betriebsgrundstück allein dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen.
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